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r
LANDKREIS GÖTTINC)

Bekanntmachung des Landkreises Göttingen vom 19.09.2024

Fachbereich Bauen

-Immissionsschutz

Lärmaktionsplan Stufe 4 gem. § 47 d Bundesimmissionschutzgesetz

Für das gemeindefreie Gebiet Harz (Landkreis Göttingen)

Der Kreistag des Landkreises Göttingen hat in seiner Sitzung am 04.09.2024 den

Lärmaktionsplan Stufe 4 beschlossen.

Gemäß den §§ 47a — 47f des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) sind im Rahmen

der Umsetzung der Umgebungsrichtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 25. Juni 2002 Lärmaktionspläne zu erstellen. Diese Pläne dienen der Regelung von

Lärmproblemen und -auswirkungen. Dies betrifft speziell das Gemeindefreie Gebiet Harz im

Landkreis Göttingen.

Die rechtliche Grundlage für die Erstellung dieser Pläne ergibt sich aus § 47d BInnSchG in

Verbindung mit der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von

Umgebungslärm (EU-Umgebungslärmrichtlinie) des Europäischen Parlaments. Demnach sind

die zuständigen Behörden dazu verpflichtet, für stark befahrene Hauptverkehrsstraßen

Lärmaktionspläne zu erstellen, die konkrete Maßnahmen zur Verringerung und

Verhinderung gesundheitsschädlicher Auswirkungen von Umgebungslärm sowie zur

Erhaltung der Umweltqualität beinhalten.

Im Jahr 2022 wurde auf Basis des neu eingeführten einheitlichen Berechnungsverfahrens

CNOSSOS eine aktualisierte Lärmkartierung durchgeführt. Diese umfasste alle

Hauptverkehrsstraßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von über

8.200 Kraftfahrzeugen pro Tag, Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000

Zugbewegungen pro Jahr und Ballungsräume mit einer Einwohnerzahl von über 100.000 und

einer Bevölkerungsdichte von über 1.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Ergebnisse

dieser Kartierung sind unter:

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu umgebungslarm/
aktuelle kartierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-157342.html zu sehen.

Gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle fünf Jahre

Lärmkarten zu erstellen und auf dieser Grundlage Lärmaktionspläne zu entwickeln oder

bestehende Pläne zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Im Zeitraum vom 3. Mai 2024 bis einschließlich 24. Mai 2024 war die Öffentlichkeit
eingeladen, den Lärmaktionsplan zu überprüfen und sich aktiv daran zu beteiligen.

Der Lärnnaktionsplan Stufe 4 ist im Internet auf der Homepage des Landkreises Göttingen

unter https://www.landkreisgoettingen.de/themen-leistungen/bauen-
infrastruktur/immissionsschutz/laermaktionsplan dauerhaft veröffentlicht.
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Der Lärmaktionsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Lärmaktionspläne sind nach den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben bei bedeutsamen

Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch alle fünf Jahre zu überarbeiten.

Göttingen, den 19.09.2024

Im Auftrage

gez. Wege
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Gem. § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit

Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Gemeinde Gleichen

Der Bürgermeister

gez. D. Otter
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Gem. § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB)
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 des Baugesetzbuches über die
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretende Vermögensnachteilen, sowie über die

Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ansprüche, wird hingewiesen.

Gemeinde Gleichen

Der Bürgermeister

gez. D. Otter
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Gem. § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB)
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 des Baugesetzbuches über die
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretende Vermögensnachteilen, sowie über die

Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ansprüche, wird hingewiesen.

Gemeinde Gleichen

Der Bürgermeister

gez. D.Otter
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Stadt Herzberg am Harz den 16.09.2024

Sitzung des Rates der Stadt Herzberg am Harz

Am Mittwoch, den 25.09.2024, findet um 19:00 Uhr, im Rittersaal im

VVelfenschloss, Schloss 2, Herzberg am Harz, eine öffentliche Sitzung statt.

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung eines Sitzverlustes

3. Pflichtenbelehrung und Verpflichtung eines Ratsmitgliedes

4. Feststellung der Tagesordnung

5. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates der
Stadt Herzberg am Harz (Ni. 16) vom 12.06.2024

6. Bericht zur Niederschrift

7. Mitteilungen des Bürgermeisters

8. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß
§ 111 Abs. 8 NKomVG i.V.m. § 26 KomHKVO

9. Neubesetzung des Verwaltungsausschusses

10. Neubildung von Ratsausschüssen sowie Benennung des Ausschussvorsitzes

11. Abberufung Gleichstellungsbeauftragte Angelika Kiep

12. I. Änderungssatzung über die Rechtstellung der Gleichstellungsbeauftragten in der

Stadt Herzberg am Harz

13. Angelegenheiten der Kommunalverfassung;

a) Reduzierung der Anzahl der Ratsherren und Ratsfrauen,

b) Reduzierung der Anzahl der jeweiligen Mitglieder der Ortsräte in den Ortschaften
Lonau, Pöhlde, Scharzfeld und Sieber

c) Neueinrichtung eines Ortsrates für die Kernstadt Herzberg am Harz

14. Ernennung des stellvertretenden Stadtbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehren

Stadt Herzberg am Harz Florian Becker

15. Dauerhafte Verlagerung der Kindergarten und Krippengruppe der evangelisch-lutheri-
schen Kindertagesstätte Morgentau zur Kindertagesstätte Sonnenschein (OBS)

16. Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 043 "Ellen -Nord", OT Scharz-
feld der Stadt Herzberg am Harz im beschleunigten Verfahren nach. § 13a BauGB
ohne Durchführung einer Umweltprüfung

Abwägung und Satzungsbeschluss

17. Anregungen und Anfragen
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(Anfragen sollen gemäß § 16 der Geschäftsordnung 3 Werktage vor der Sitzung schrift-
lich beim Bürgermeister eingereicht sein.)

18. Einwohnerfragestunde

(Dauert die Sitzung länger als eine Stunde, wird sie nach ca. einer Stunde zwischen

zwei Tagesordnungspunkten für eine zusätzliche Einwohnerfragestunde unterbrochen.)

gez. Christopher Wagner
Bürgermeister
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•STEROD.al

Aim HARZ

:um Berge voraus

Stadt Osterode am Harz Osterode am Harz, 11.09.2024

Öffentliche Zustellung

Der Aufenthalt des nachstehenden Abgabenpflichtigen ist unbekannt:

Hen

Zenon Bilski

zuletzt wohnhaft:

Unterdorf 6

37520 Osterode am Harz

Versuche, Schriftstücke bekanntzugeben und Ermittlungen über den Aufenthaltsort sind er-

gebnislos geblieben.

Es wird daher nach § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungszustellungsgesetz (NVwZG) i.
V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) durch diese Bekanntmachung das nachfol-

gende Schriftstück der Stadt Osterode am Harz öffentlich zugestellt:

• Bescheid vom 08. Mai 2024 (Kassenzeichen: 136924-2000-001)

Berechtigte können die Bescheide innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung im
Rathaus der Stadt Osterode am Harz, Eisensteinstr. 1, 37520 Osterode am Harz, Zimmer 3.01
einsehen bzw. abholen.

Nach § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG gelten die oben genannten Bescheide als zugestellt, wenn seit
dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Mit

der öffentlichen Zustellung der Bescheide beginnen die darin genannten Rechtsbehelfsfristen
zu laufen. Das bedeutet, dass die Bescheide nach Ablauf eines Monats nach ihrer Zustellung
unanfechtbar werden.

4ugD Bürge eister

a
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Stadt Osterode am Harz Osterode am Harz, den 16.09.2024

Der Bürgermeister

Öffentliche Zustellung

Der Aufenthalt des nachstehenden Abgabenpflichtigen bzw. dessen Vertreters ist unbekannt:

Herr Georgios Mazmanidis

zuletzt wohnhaft: Barbaragasse 21, 04808 Wurzen

Versuche, Schriftstücke bekanntzugeben und Ermittlungen über den Aufenthaltsort sind ergebnislos
geblieben.

Es wird daher nach § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungszustellungsgesetz(NVwZG) i. V. m. § 10
Verwaltungszustellungsgesetz(VwZG) durch diese Bekanntmachung das nachfolgende Schriftstück der

Stadt Osterode am Harz öffentlich zugestellt:

• Bescheid vom 16. September 2024 (Aktenzeichen: 145514-2000-1)

Berechtigte können den Bescheid innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung im Rathaus der

Stadt Osterode am Harz, Eisensteinstr. 1, 37520 Osterode am Harz, Zimmer 3.02 / 3.03, einsehen bzw.

abholen.

Nach § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG gelten die oben genannten Bescheide als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung der
Bescheide beginnen die darin genannten Rechtsbehelfsfristen zu laufen. Das bedeutet, dass die
Bes heide nach Ablauf eines Monats nach ihrer Zustellung unanfechtbar werden.

(Jens Augat)
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Osterode am Harz, den 19.09.2024

Bekanntmachung

Planfeststellung

für den Umbau des Knotenpunktes B 241 / L 525 „Feldbrunnen"
westlich von Osterode am Harz

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, hat für das o. a. Bauvorhaben die

Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Planfeststellungsbehörde ist gemäß § 38 Abs. 5 NStrG der Landkreis

Göttingen.

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 27.09.2024 bis zum 28.10.2024 im Raum 4.16 (4. Etage 1-larzkorn-

magazin) während der Dienststunden (Geschäftszeiten) am Montag und Dienstag von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr, am Mittwoch und

Freitag von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr sowie am Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Zudem ist der Plan im Internet auf der Homepage der Stadt Osterode am Harz (https://www.osterode.de) unter der Rubrik Rat-

haus 4 Bekanntmachungen (öffentliche Bekanntmachungen) 4 Planfeststellung für den Umbau des Knotenpunktes B 241/L 525

„Feldbrunnen" westlich von Osterode am Harz veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unter-

lagen (5 27 a Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz —VwVfG-). Der Landkreis Göttingen weist unter

www.landkreisgoettingen.de/planfeststellung auf das Planfeststellungsverfahren hin.

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, bis zum 12.11.2024 beim Landkreis Göttingen,

Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen oder bei der Stadt Osterode am Harz, Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am

Harz Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemachten
Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§
73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls aus-

geschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG).

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Un-

terzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können die-

se Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von

der Auslegung des Plans.

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten.

Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich bekannt gemacht werden. Diejenigen, die rechtzeitig Einwendun-

gen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden über diesen Termin gesondert benach-

richtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-

den.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nach-

zuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

Sofern ein/e Beteiligte/r den Erörterungstermin nicht wahrnimmt, kann auch ohne sie/ihn verhandelt werden. Das Anhö-

rungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungs-

termin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über diese nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht

in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbe-

hörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine

Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen

vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen gemäß § 9 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG)
und die Veränderungssperre gemäß § 9 a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßen-

baulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu.
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8. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):

Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der

Öffentlichkeit im o.g. Planfeststellungsverfahren die erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen
Daten ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren von der Planfeststellungsbehörde (Landkreis Göttingen, Reinhäuser

Landstraße 4, 37083 Göttingen) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, um

die Betroffenheiten beurteilen zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Auf-
bewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Daten können an den Vorhabenträger und seine mitarbei-

tenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weitergegeben werden. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche

und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO.

Osterode am Harz, den 19.09.2024

D/i
ens

Bürgerineister

ens Aua
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i STEROD..
ANA HARZ

:um Berge voraus

BEKANNTMACHUNG

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nn 98 „Quartier Sösepromenade"

der Stadt Osterode am Harz

Der Rat der Stadt Osterode am Harz hat in der Sitzung am 29.08.2024 den Bebauungsplan Nr. 98

„Quartier Sösepromenade" als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3

des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Der Geltungsbereich ist aus der

mitveröffentlichten Planskizze ersichtlich.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 98 „Quartier Sösepromenade" in Kraft.

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan kann im Rathaus der Stadt Osterode am Harz, Raum 5.15,

während der Dienststunden (montags bis freitags von 08.00 — 12.00 Uhr, montags von 14.30 — 16.00

Uhr, donnerstags von 14.30 — 17.00 Uhr) eingesehen werden. Des Weiteren sind die Planunterlagen

auf der städtischen Webseite osterode.deibekanntrnachungen. über das Internetportal des Landes

Niedersachsen u vp.nicdersachsen.de sowie im Geoportal des Landkreises Göttingen

hos://2eoportatlandkreisgoettinIzen.de/ abrufbar.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von verfahrens oder

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB

wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB und § 214 Ab.s 2a BauGB

bezeichneten Verfahrens und Formschriften und

2. Mängel der Abwägung gem. § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich

gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den

Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 3 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen.

Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene

Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem

die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Osterode am Harz, 10.09.2024

hDer ürge ister

(Jens Auga
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Satzung

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für

straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Wollershausen

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom

17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVBI.

2024 Nr. 9) und des § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fas-

sung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.02.2022 (Nds.

GVBI. S. 589) hat der Rat der Gemeinde Wollershausen in seiner Sitzung vom 12.09.2024 fol-

gende Satzung beschlossen:

§ 1

Beitragsfähige Maßnahmen

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung Verbesserung

und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen)

erhebt die Gemeinde Wollershausen — sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff

BauGB nicht erhoben werden können — nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den

Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentli-

chen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.

(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen im

Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3

NStrG).

(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbau-

maßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer

Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer

Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm be-

stimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt.
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§ 2

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für

die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrich-

tungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde

hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. für die Freilegung der Fläche;

3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit Un-

terbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich

der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen

Veränderung des Straßenniveaus;

4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von

a) Randsteinen und Schrammborden,

b) Rad und Gehwegen,

c) Trenn-, Seiten-, Rand und Sicherheitsstreifen,

d) niveaugleichen Mischflächen,

e) Beleuchtungseinrichtungen,

f) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentli-

chen Einrichtungen,

g) Böschungen. Schutz und Stützmauern,

h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanla-

gen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind;

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen

und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3;

6. der Fremdfinanzierung;

7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirk-

ten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind;

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung,

9. für die vom Personal der Gemeinde für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu erbringenden

Werk und Dienstleistungen.
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§ 3

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

(2) Der Aufwand für

1. Böschungen, Schutz und Stützmauern,

2. Trenn-, Seiten-, Rand und Sicherheitsstreifen,

3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.

§ 4

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand

(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der Inanspruch-

nahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von dem beitrags-

fähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil des beitragsfä-

higen Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, soweit sie Eigentüme-

rin oder Erbbauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen Grundstücks ist.

(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die Allge-

meinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt:

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend

dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs-

beruhigten Wohnstraßen 25 v.H.,

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner-

örtlichen Verkehr

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand und

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-

und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und

Bushaltestellen 60 v.H.,

b) für kombinierte Rad und Gehwege 50 v.H.,

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der

öffentlichen Einrichtung 35 v.H.,
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d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen

zur Straßenentwässerung

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne

Busbuchten und Bushaltestellen

f) für niveaugleiche Mischflächen

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend

dem Durchgangsverkehr dienen,

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand und

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-

und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und

Bushaltestellen

b) für kombinierte Rad und Gehwege

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der

öffentlichen Einrichtung

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen

zur Straßenentwässerung

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne

Busbuchten und Bushaltestellen

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG,

a) die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen

b) die dem Anliegerverkehr und dem sonstigen Verkehr

dienen

c) die überwiegend dem sonstigen Verkehr dienen

50 v.H.,

30 v.H.,

50 v.H.,

70 v.H.,

60 v.H.,

45 v.H.,

60 v.H.,

40 v.H.,

25 v.H.,

60 v.H.,

70 v.H.

5. bei Fußgängerzonen 30 v.H..

Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst

zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden.

Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine

ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für

eine andere Vorteilsbemessung sprechen.
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§ 5

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines

bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die

Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen,

die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksflä-

che mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder

gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die

übrigen Flächen einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer

Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder einer Tie-

fenbegrenzungslinie richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der

Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamt-

fläche des Grundstücks;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die

über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrich-

tung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit, b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer
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Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Be-

bauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B.

Friedhöfe, Sport und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im

Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, oder

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirt-

schaftliche Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grund-

stücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.

§ 6

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die bau-

lich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Voll-

geschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung mit

einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bau-

werks in ihm kein Vollgeschoss i.S der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder

industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise

baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als

ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Voll-

geschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flä-

chen bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3

Nr. 1 und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen

Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie und Sondergebieten i.S. von
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(4)

§ 11 Abs. 3 BauNVO, die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2

geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet

und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bau-

lichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 ge-

teilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerun-

det und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden

dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die

Zahl von einem Vollgeschoss;

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die

Zahl von zwei Vollgeschossen;

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren

Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34

BauGB) Berechnungswert nach lit. a) c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit, a) bzw. lit. d) g) oder die Höhe der

baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit, b) bzw. lit. c) überschritten

wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsäch-

lich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit, b) bzw. lit.

c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen

Vollgeschosse.

Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht

mit
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1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorf-

gebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 10

BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplan-

gebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nut-

zung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post und Bahnhofsgebäude, Praxen

für freie Berufe) genutzt wird;

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes

(§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO)

liegt.

§ 7

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder

gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport-

und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang be-

bauten Ortsteils so genutzt werden 0,5,

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in

einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. landwirtschaftliche Nut-

zung), wenn

a) sie ohne Bebauung sind, bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren

Wasserflächen 0,0167,

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder

Gartenland 0,0333,

cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.) 1,0,

was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von

ihnen Windkraft oder selbständige Photovoltaikan-

lagen befinden,
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b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung

vergleichbaren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe,

Sport und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten,

Campingplätze ohne Bebauung)

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof-

stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der

landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan-

lagen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B.

Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche,

die sich rechnerisch aus der Grundfläche der

Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl

0,2 ergibt,

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebau-

ung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch

aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch

die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, b),

e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hof-

stellen Biogasanlagen gewerblich betrieben werden,

für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der

Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage

geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,

für die Restfläche gilt lit, a),

f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine

Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund
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fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-

flächenzahl 0,2 ergibt,

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, a),

g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer

Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von

der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks oder

Gewerbebetrieben dienen,

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

cc) ohne Bebauung

für die Restfläche gilt lit. a).

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.

1,5

1,5,

1,0

1,0

§ 8

Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbau-beitrag selbständig erho-

ben werden für

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung,

2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme,

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn,

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines

von ihnen,

S. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines

von ihnen,
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6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad und

Gehwege oder eines von ihnen,

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächenentwäs-

serung der öffentlichen Einrichtung,

8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungseinrich-

tungen der öffentlichen Einrichtung,

9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen,

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßenbegleitgrüns.

§ 9

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme.

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der

Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht

mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbil-

dungsbeschluss.

(4) Die in Abs. 1 — 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen

Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt

sind und der Aufwand berechenbar ist.

§ 10

Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so-

bald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit

der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-

pflichtig ist.
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§ 11

Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-

mer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle

des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs und Teileigentum

sind die einzelnen Wohnungs und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-

tumsanteil beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts

auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs oder Teileigentum.

§ 12

Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Be-

scheid festgesetzt.

§ 13

Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach

der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 14

Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch

Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausmaßnahme i.S. von § 1 entste-

hende Ausbauaufwands anhand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und

im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau von Tei-

leinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach Maß-

gabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der

Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht.
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(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.

§ 15

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Straßenausbaubeitrags-

satzung vom 01.08.2001 tritt rückwirkend zum 31.12.2023 außer Kraft.

Wollershausen, den 13.09.2024

ii,3Q
Holger Bode

-Bürgermeister
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Satzung

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

in der Gemeinde Wollershausen

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Neubekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. I Nr.

394) in Verbindung mit § 10 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010

(Nds. GVBI. S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr.9)

hat der Rat der Gemeinde Wollershausen in seiner Sitzung vom 12.09.2024 folgende Er-

schließungsbeitragssatzung beschlossen:

§ 1

Erhebung des Erschließungsbeitrages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen er-

hebt die Gemeinde Wollershausen entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches

Erschließungsbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 2

Art der Erschließungsanlagen

Erschließungsanlagen sind

1. die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den baurechtlichen Vorschrif-

ten gewerblich zu nutzenden Flächen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und

Plätze;

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht

befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege);

3. die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen;

4. öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grünanlagen mit Ausnahme von

Kinderspielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Ver-

kehrsanlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu de-

ren Erschließung notwendig sind;

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S. des

Bundesimmissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungs-

anlagen sind.

Seite 1 von 11



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  19.09.2024 Nr. 43 Seite 955

§ 3

Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für

1. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten (Anlagen

nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,

b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m,

wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind;

2. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten (Anlagen

nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m,

b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,

wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind;

3. Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewerbegebiet und im Industriegebiet

(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie beid-

seitig und bis zu 18 m, wenn sie einseitig zum Anbau oder zur gewerblichen Nutzung

bestimmt sind;

4. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite

von 5 m;

5. Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von 21 m;

6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 bis 3

und Nr. 5 gehören, bis zu einer Breite von 5 m und Grünanlagen bei Anlagen nach Nr.

4 bis zu einer Breite von 2 m;

7. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 bis 5 genannten

Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Bauge-

biete zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grund-

stücksflächen der durch sie erschlossenen Grundstücke;

8. Der Umfang von Anlagen nach § 2 Abs. 5 wird durch eine ergänzende Satzung im Ein-

zelfall geregelt.

Seite 2 von 11



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  19.09.2024 Nr. 43 Seite 956

(2) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfassen Fahr und Standspuren,

Rad und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle

Parkflächen und Grünanlagen.

(3) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuelle Grünanlagen.

(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten; sie werden ermittelt, indem

die Fläche der gesamten Erschließungsanlagen durch die Länge der Anlagenachse geteilt

wird.

(5) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungsanlagen gehören-

den und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahr-

bahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes und Kreisstraßen in der Breite ihrer

anschließenden freien Strecken.

(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Abs. 1 unterschiedliche Brei-

ten, so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfähig.

(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Abs. 1 bestimmten

Breiten für den Bereich des Wendehammers von 50 v.H., mindestens aber um 8 m.

§ 4

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für

die Erschließungsanlagen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der

von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt

der Bereitstellung;

2. für die Freilegung,

3. für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, der

Befestigung der Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen oder Vertiefungen,

4. für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine,

5. für die Radfahrwege mit Schutzstreifen,

6. für die Gehwege,

7. für die Beleuchtungseinrichtungen,

8. für die Entwässerung der Erschließungsanlagen,

9. für die Herstellung von Böschungen, Schutz und Stützmauern,
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10. für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen,

11. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,

12. für die erstmalige Herstellung von Pa rkflächen,

13. für die Herrichtung der Grünanlagen,

14. für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall und Umwelteinwirkungen

i.S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes,

15. der Fremdfinanzierung,

16. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirk-

ten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind;

17. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung,

18. Verwaltungskosten der Gemeinde, die ausschließlich der Maßnahme zuzurechnen sind

und von Mitarbeitern der Gemeinde erbrachte Werk und Dienstleistungen für beitrags-

fähige Maßnahmen.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch diejenigen Kosten, die für Fahr-

bahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Bundesfernstraßen, Landesstraßen

und Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie gegenüber ihren anschließenden freien Stre-

cken breiter hergestellt werden.

(3) Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen gehört im Falle einer

erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung LS. des § 57 Satz 4 BauGB und des § 58 Abs. 1

Satz 1 BauGB auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.

(4) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt.

§ 5

Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschließungsanlage oder für

bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschlie-

ßungsanlagen, die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Erschlie-

ßungsaufwand insgesamt ermittelt werden.

§ 6

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde 10 v.H.
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§ 7

Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes

(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Gemeinde

(§ 6) auf die durch die einzelne Erschließungsanlage, durch bestimmte Abschnitte einer

Erschließungsanlage oder im Falle der zusammengefassten Aufwandsermittlung durch die

eine Erschließungseinheit bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke

(berücksichtigungspflichtige Grundstücke) verteilt. Die Verteilung des Aufwandes auf

diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke

aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit den nach § 8 maßgebli-

chen Nutzungsfaktoren ergeben.

(2) Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der

Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamt-

fläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder ge-

werbliche Nutzung festgesetzt ist;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei Grundstücken, die

über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die

nicht unter Nr. 6 fallen,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche des Grundstücks zwischen der Er-

schließungsanlage und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m

zu ihr verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit, b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie

hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung

oder gewerblichen Nutzung entspricht;
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6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe,

Sport und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder innerhalb des

im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, die Gesamtfläche des

Grundstücks.

§ 8

Nutzungsfaktoren

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die bau-

lich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Voll-

geschosse sind. Sakralbauten werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Be-

steht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S.

der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstü-

cken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken

je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Voll-

geschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt — jeweils bezogen auf die in § 7 Abs. 2 bestimmten Flächen

— bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 7 Abs. 2

Nr. 1 und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen

Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie und Sondergebieten i.S. von

§ 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2

geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet

und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bau-

lichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 ge-

teilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerun-

det und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;
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d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden

dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die

Zahl von einem Vollgeschoss;

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die

Zahl von zwei Vollgeschossen;

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren

Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34

BauGB) Berechnungswert nach lit, a— c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit, a) bzw. lit. d) — g) oder die Höhe

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit, b) bzw. lit. c) überschrit-

ten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tat-

sächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit, b) bzw.

lit. c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 7 Abs. 2 Ni. 3 bis Nr. 5), wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen

Vol lgeschosse.

(4) Das sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht

mit

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und §4 a BauNVO), Dorf-

gebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO), Urbanen Gebiet ( § 6a BauNVO)

oder Sondergebietes i.S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestset-

zung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwie-

gend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-,

Post und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO),
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Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes

1.5. von § 11 BauNVO liegt.

3. Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 1 und Nr. 2 gelten nicht für die Abrechnung von

selbständigen Grünanlagen.

(5) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die nicht

baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) nutzbar

sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, beträgt

0,5.

§ 9

Grundstück an mehreren Erschließungsanlagen

(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen i.S. von 5 127 Abs. 2

Nr. 1 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitragspflichtig.

(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nur für Wohn-

zwecke bestimmt oder werden sie außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für Wohn-

zwecke genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung

nach § 7 Abs. 1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei jeder der beitragsfähigen Erschlie-

ßungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist die nach § 7 Abs. 2 festgestellte Grund-

stücksfläche des berücksichtigungspflichtigen Grundstücks größer als 900 qm, so be-

schränkt sich diese Regelung auf die Teilfläche von 900 qm Grundstücksfläche.

(3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn

1. für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 anzuwenden ist;

2. Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungsanlage i.S. von § 127 Abs. 2 BauGB

nach geltendem Recht nicht erhoben worden sind und auch künftig nicht erhoben wer-

den.

(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) oder durch Grünanla-

gen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit

§ 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei

der Abrechnung jedes Wohnweges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in Ansatz gebracht.
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§ 10

Kostenspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbeitrag erhoben

werden für

1. den Erwerb der Erschließungsflächen,

2. die Freilegung der Erschließungsflächen,

3. die Herstellung der Fahrbahn,

4. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen,

5. die Herstellung der Radwege oder eines von ihnen,

6. die Herstellung kombinierter Rad und Gehwege odereines von ihnen,

7. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen,

8. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,

9. die Herstellung der Parkflächen,

10. die Herstellung der Grünanlagen.

§ 11

Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen

(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie Sammelstraßen (Anlagen nach

§ 127 Abs. 2 Nr. 1 — 3 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn

1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen sind,

2. die Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist,

3. die Beleuchtungs und Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind,

4. die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage gemäß dem Bauprogramm

hergestellt sind.

(2) Dabei sind hergestellt

1. Fahrbahn, Geh und Radwege (einzeln oder kombiniert) sowie Mischflächen (Kombi-

nation aus Fahrbahn und Gehweg ohne Abgrenzung untereinander), wenn sie einen

tragfähigen Unterbau und eine Decke aus Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem

ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise aufweisen,

2. die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, Asphalt,

Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise erhalten haben,
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3. die Entwässerungsanlagen, wenn Straßenrinnen, Straßeneinläufe oder die sonst zur

Ableitung des Straßenoberflächenwassers erforderlichen Einrichtungen betriebsfertig

hergestellt sind,

4. die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Anlage und den örtlichen

Verhältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskörpern hergestellt ist.

(3) Park und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbindung zum öffentli-

chen Straßennetz haben, die Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist und

1. die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführten Herstellungsmerkmale auf-

weisen,

2. die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind.

(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale ei-

ner Erschließungsanlage abweichend von Abs. 1 bis Abs. 3 festgelegt werden.

§ 12

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage

(§ 133 Abs. 2 BauGB).

(2) In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit Abschluss der Maß-

nahme, deren Aufwand durch den Teilbetrag gedeckt werden soll, und der Anordnung der

Kostenspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Erschließungsanlage entsteht die

Beitragspflicht mit der endgültigen Herstellung der Abschnittsmaßnahme und der Anord-

nung der Abschnittsbildung.

§ 13

Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 Abs. 5 werden durch eine

ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt.
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§ 14

Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag

(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang

entstanden ist, kann die Gemeinde Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bis zur

Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags verlangen, wenn ein Bau-

vorhaben auf dem Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschlie-

ßungsanlagen begonnen worden ist und die endgültige Herstellung der Erschließungsan-

lage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist.

(2) Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der

Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§ 15

Ablösung des Erschließungsbeitrages

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch

Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die endgültige Herstellung der Erschlie-

ßungsanlage entstehende Erschließungsaufwand anhand der Kosten für vergleichbare Er-

schließungsanlagen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 7 bis 9 auf die durch die Er-

schließungsanlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.

§ 16

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Er-

schließungsbeitragssatzung vom 28.11.1994 außer Kraft.

Wollershausen, den 13.09.2024

Holger Bode

-Bürgermeister
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